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SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN
ELEANOR SHARPSTON

vom 8. Juli 2010 1

1. Mit dem vorliegenden Vorabentschei-
dungsersuchen wird der Gerichtshof ein 
weiteres Mal um Auslegung des Beschlusses 
Nr. 1/80 des Assoziationsrats EWG–Türkei  2 
(im Folgenden: Beschluss Nr. 1/80) gebeten. 
Im vorliegenden Fall geht es speziell um den 
Status der Tochter eines türkischen Arbeit-
nehmers, die im Sinne von Art. 7 dieses Be-
schlusses die Genehmigung erhalten hatte, 
in einem Mitgliedstaat zu ihm zu ziehen, und 
auch tatsächlich zu ihm zog. Noch vor Ablauf 
des Zeitraums von drei Jahren, nach dem die 
Rechte auf Zugang zum Arbeitsmarkt gemäß 
Art. 7 Abs. 1 erster Gedankenstrich begrün-
det werden können, schloss sie in der Türkei 
die Ehe mit einem türkischen Staatsangehö-
rigen, wohnte aber während des gesamten 
Zeitraums weiterhin in den Niederlanden „in 
häuslicher Gemeinschaft“ mit dem Arbeit-
nehmer und dessen Ehefrau. Die nationalen 
Behörden des betreffenden Mitgliedstaats 
wollen ihr das Aufenthaltsrecht entziehen. 
Sie machen geltend, die Tochter sei aufgrund 
ihrer Eheschließung nicht mehr Familien-
angehörige eines türkischen Arbeitnehmers 
im Sinne von Art.  7 und daher nicht mehr 
zum Verbleib im Aufnahmemitgliedstaat 
berechtigt.

1 —  Originalsprache: Englisch
2 —  Beschluss Nr.  1/80 vom 19.  September 1980 über die Ent-

wicklung der Assoziation, der von dem Assoziationsrat 
erlassen wurde, der durch das am 12.  September 1963 in 
Ankara unterzeichnete Abkommen zur Gründung einer 
Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und der Türkei errichtet wurde.

Rechtlicher Rahmen

Assoziierungsabkommen EWG–Türkei

2. Das Assoziierungsabkommen EWG–Tür-
kei  3 (im Folgenden: Assoziierungsabkom-
men) wurde 1963 geschlossen.

3. Art. 59 des Zusatzprotokolls zum Assozi-
ierungsabkommen  4 lautet:

„In den von diesem Protokoll erfassten Be-
reichen darf der Türkei keine günstigere Be-
handlung gewährt werden als diejenige, die 
sich die Mitgliedstaaten untereinander auf-
grund des Vertrages zur Gründung der Ge-
meinschaft einräumen.“

3 —  Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei, das 
am 12. September 1963 in Ankara unterzeichnet wurde.

4 —  Zusatzprotokoll, das am 23. November 1970 in Brüssel unter-
zeichnet und durch die Verordnung (EWG) Nr. 2760/72 des 
Rates vom 19. Dezember 1972 (ABl. L 293, S. 1) im Namen 
der Gemeinschaft geschlossen, gebilligt und bestätigt wurde.
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4. Kapitel  II des Beschlusses Nr.  1/80 trägt 
die Überschrift „Soziale Bestimmungen“. 
Abschnitt  1 dieses Kapitels trägt die Über-
schrift „Fragen betreffend die Beschäftigung 
und die Freizügigkeit der Arbeitnehmer“. 
Der Abschnitt umfasst die Art.  6 bis 16 des 
Beschlusses.

5. Art. 6 Abs. 1 und 2 sieht vor:

„(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen in 
Artikel  7 über den freien Zugang der Fami-
lienangehörigen zur Beschäftigung hat der 
türkische Arbeitnehmer, der dem regulären 
Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats angehört, 
in diesem Mitgliedstaat

— nach einem Jahr ordnungsgemäßer Be-
schäftigung Anspruch auf Erneuerung 
seiner Arbeitserlaubnis bei dem gleichen 
Arbeitgeber, wenn er über einen Arbeits-
platz verfügt;

— nach drei Jahren ordnungsgemäßer Be-
schäftigung — vorbehaltlich des den 
Arbeitnehmern aus den Mitgliedstaaten 
einzuräumenden Vorrangs — das Recht, 
sich für den gleichen Beruf bei einem Ar-
beitgeber seiner Wahl auf ein unter nor-
malen Bedingungen unterbreitetes und 
bei den Arbeitsämtern dieses Mitglied-
staates eingetragenes anderes Stellenan-
gebot zu bewerben;

— nach vier Jahren ordnungsgemäßer Be-
schäftigung freien Zugang zu jeder von 
ihm gewählten Beschäftigung im Lohn- 
oder Gehaltsverhältnis.

(2) Der Jahresurlaub und die Abwesenheit 
wegen Mutterschaft, Arbeitsunfall oder kur-
zer Krankheit werden den Zeiten ordnungs-
gemäßer Beschäftigung gleichgestellt. Die 
Zeiten unverschuldeter Arbeitslosigkeit, die 
von den zuständigen Behörden ordnungsge-
mäß festgestellt worden sind, sowie die Ab-
wesenheit wegen langer Krankheit werden 
zwar nicht den Zeiten ordnungsgemäßer Be-
schäftigung gleichgestellt, berühren jedoch 
nicht die aufgrund der vorherigen Beschäfti-
gungszeit erworbenen Ansprüche.“

6. Art. 7 des Beschlusses Nr. 1/80 bestimmt:

„Die Familienangehörigen eines dem regulä-
ren Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaates ange-
hörenden Arbeitnehmers, die die Genehmi-
gung erhalten haben, zu ihm zu ziehen,

— haben vorbehaltlich des den Arbeitneh-
mern aus den Mitgliedstaaten einzuräu-
menden Vorrangs das Recht, sich auf 
jedes Stellenangebot zu bewerben, wenn 
sie dort seit mindestens drei Jahren ihren 
ordnungsgemäßen Wohnsitz haben;

— haben freien Zugang zu jeder von ihnen 
gewählten Beschäftigung im Lohn- oder 
Gehaltsverhältnis, wenn sie dort seit 
mindestens fünf Jahren ihren ordnungs-
gemäßen Wohnsitz haben.

Die Kinder türkischer Arbeitnehmer, die im 
Aufnahmeland eine Berufsausbildung abge-
schlossen haben, können sich unabhängig 
von der Dauer ihres Aufenthalts in dem be-
treffenden Mitgliedstaat dort auf jedes Stel-
lenangebot bewerben, sofern ein Elternteil in 
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dem betreffenden Mitgliedstaat seit mindes-
tens drei Jahren ordnungsgemäß beschäftigt 
war.“

7. Art.  14 Abs.  1 des Beschlusses Nr.  1/80 
lautet:

„Dieser Abschnitt gilt vorbehaltlich der Be-
schränkungen, die aus Gründen der öffent-
lichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit 
gerechtfertigt sind.“

Nationales Recht

8. Am 1. April 2001 trat die Wet van 23 no-
vember 2000 tot algehele herziening van de 
Vreemdelingenwet (Gesetz vom 23. Novem-
ber 2000 über die vollständige Reform des 
Ausländergesetzes, im Folgenden: Vw 2000) 
in Kraft.

9. Am selben Tag traten auch der Vreemde-
lingenbesluit (Ausländerverordnung) 2000 
(im Folgenden: Vb 2000) und die Voorschrift 
Vreemdelingen (interministerielle Auslän-
derverordnung) in Kraft. Im Vreemdelingen-
circulaire (Ausländerrunderlass) 2000 (im 
Folgenden: Vc 2000) legte der Staatssecretaris 

van Justitie (Staatssekretär für Justiz), der Be-
klagte des Ausgangsverfahrens, fest, wie er 
von den ihm durch die Vw 2000 und den Vb 
2000 verliehenen Befugnissen Gebrauch ma-
chen wird.

10. Nach Art. 14 Abs. 1 Vw 2000 sind die nie-
derländischen Behörden u. a. berechtigt, dem 
Antrag auf Verlängerung einer befristeten 
Aufenthaltserlaubnis für Ausländer stattzu-
geben oder ihn abzulehnen und eine solche 
Aufenthaltserlaubnis zu ändern. Nach Art. 14 
Abs.  2 kann die Erlaubnis unter Auflagen 
erlassen und mit Anordnungen verbunden 
werden.

11. Gemäß Art.  18 Abs.  1 Vw 2000 kann 
ein Antrag auf Verlängerung einer Aufent-
haltserlaubnis aus verschiedenen Gründen 
abgelehnt werden. Die Ablehnung kann u. a. 
erfolgen, wenn 1. der Antragsteller unrichti-
ge Angaben gemacht hat oder Angaben zu-
rückgehalten hat, obwohl diese Angaben zur 
Ablehnung des ursprünglichen Antrags auf 
Erteilung oder Verlängerung geführt hätten, 
oder 2. eine Auflage, unter der die Erlaubnis 
erteilt wurde, nicht erfüllt oder einer Anord-
nung, mit der die Erlaubnis verbunden wur-
de, nicht nachgekommen worden ist.

12. Nach Art. 19 Vw 2000 können die nati-
onalen Behörden eine Aufenthaltserlaubnis 
widerrufen, wenn bestimmte Gründe vorlie-
gen, aufgrund deren ein Antrag auf Verlänge-
rung der Erlaubnis abgelehnt werden könnte. 
Zu diesen Gründen gehören die vorstehend 
in Nr. 11 genannten Tatbestände.
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13. Gemäß Art.  3.51 Abs.  1 Buchst.  a Vb 
2000 kann eine befristete Aufenthaltserlaub-
nis unter einer Auflage im Zusammenhang 
mit Verbleib einem Ausländer gewährt wer-
den, der sich drei Jahre in den Niederlanden 
als Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis mit 
einer Auflage aufhält, die im Zusammenhang 
mit der Familienzusammenführung mit einer 
Person mit unbefristetem Aufenthaltsrecht 
steht.

14. Der Vc 2000 enthält Vorschriften zur 
Durchführung des Beschlusses Nr.  1/80 
durch die niederländischen Behörden. Im 
Abschnitt B11/3.5 Vc 2000 in der Fassung, die 
zur Zeit der im Ausgangsverfahren streitigen 
Entscheidung galt, heißt es:

„… ‚Familienangehörige‘: der Ehegatte des 
türkischen Arbeitnehmers und Verwandte in 
absteigender Linie, die noch nicht 21 Jahre alt 
sind oder denen Unterhalt gewährt wird; die 
Verwandten und die Verwandten des Ehegat-
ten dieses Arbeitnehmers in aufsteigender Li-
nie, denen er Unterhalt gewährt …

‚Ordnungsgemäßer Wohnsitz‘: Dieser Begriff 
setzt voraus, dass der Familienangehörige für 
drei bzw. fünf Jahre ununterbrochen tatsäch-
lich bei dem türkischen Arbeitnehmer wohnt 
… Bei der Berechnung dieses Zeitraums müs-
sen kurze Unterbrechungen der Lebensge-
meinschaft ohne die Absicht, die Lebensge-
meinschaft in Frage zu stellen, berücksichtigt 
werden. Dabei ist an eine Abwesenheit vom 
gemeinsamen Wohnort für einen angemes-
senen Zeitraum aus berechtigten Gründen 

und an einen unfreiwilligen Aufenthalt des 
Betroffenen von weniger als sechs Monaten 
in seinem Heimatland zu denken …“

15. Abschnitt B2/8.3 Vc 2000 in der Fassung, 
die zur Zeit der im Ausgangsverfahren streiti-
gen Entscheidung galt, bestimmte Folgendes:

„Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, 
wenn das volljährige Kind nicht tatsächlich 
zur Familie des Elternteils gehört oder nicht 
schon im Herkunftsland dazu gehörte. ‚Tat-
sächlich zur Familie gehören‘ bedeutet, dass

— die Familienbande schon im Ausland 
bestanden,

— eine moralische und finanzielle Abhän-
gigkeit vom Elternteil vorliegt, die schon 
im Ausland bestanden haben muss, und

— der Ausländer in Zukunft bei dem El-
ternteil (den Eltern) wohnt.

Das volljährige Kind gehört nicht länger tat-
sächlich zur Familie, wenn die tatsächlichen 
Familienbande als gelöst betrachtet werden 
können. Dies ist jedenfalls bei einem oder 
mehreren der folgenden Umstände der Fall:

…
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— der Ausländer hat durch Heirat oder 
Eingehen einer Beziehung selbst eine 
Familie;

— der Ausländer hat die Fürsorge oder 
Fürsorgeverpflichtung für ein (außer-
eheliches) Kind, für ein Pflege- oder 
Adoptivkind oder für andere abhängige 
Familienangehörige.

…“

16. Bezüglich des Aufenthaltsrechts eines 
Familienangehörigen, der die Voraussetzun-
gen hinsichtlich des dreijährigen Zeitraums 
nach Art. 7 Abs. 1 erster Gedankenstrich des 
Beschlusses Nr.  1/80 erfüllt hat, heißt es in 
Abschnitt B11/3.5.1 Vc 2000, dass

„… der freie Zugang zum Arbeitsmarkt nach 
Art.  7 Abs.  1 zweiter Gedankenstrich des 
Beschlusses Nr. 1/80 nach drei Jahren Unter-
haltung eines ordnungsgemäßen Wohnsitzes 
anwendbar ist. Mit dieser für die Familien-
angehörigen des türkischen Arbeitnehmers 
günstigeren Vorschrift wird von Art. 7 Abs. 1 
erster Gedankenstrich des Beschlusses 
Nr.  1/80 abgewichen. Diese günstigere Vor-
schrift ist immer anzuwenden.

…

Nach drei Jahren Unterhaltung eines ord-
nungsgemäßen Wohnsitzes ist nach Art.  7 
des Beschlusses Nr.  1/80 das Aufenthalts-
recht des Familienangehörigen nicht mehr an 
Voraussetzungen gebunden. …“

Ausgangsverfahren und zur Vorabent-
scheidung vorgelegte Fragen

17. Frau  Pehlivan, die Klägerin des Aus-
gangsverfahrens, wurde am 7.  August 1979 
geboren und besitzt die türkische Staatsan-
gehörigkeit. Sie kam am 11. Mai 1999 in die 
Niederlande. Ab 9.  August 1999 hatte die 
Klägerin vom Staatssecretaris van Justitie 
eine reguläre befristete Aufenthaltserlaubnis 
unter der Auflage der „erweiterten Famili-
enzusammenführung bei den Eltern“ erhal-
ten. Diese Erlaubnis wurde das letzte Mal bis 
24. Juli 2003 verlängert.

18. Am 22. Dezember 2000 schloss Frau Peh-
livan mit einem Herrn Ekrem Pehlivan, der 
die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, in 
der Türkei die Ehe. Am 30. März 2002 wurde 
ein Sohn geboren. Obwohl die Klägerin of-
fenbar verpflichtet war, den niederländischen 
Behörden die Eheschließung bei oder kurz 
nach der Trauung anzuzeigen, tat sie dies erst 
am 3. Mai 2002.

19. Am 19.  März 2002 — kurz vor der Ge-
burt ihres Sohns — beantragte Frau Pehlivan, 
die mit ihrer Aufenthaltserlaubnis verbun-
dene Auflage in „Verbleib“ zu ändern. Mit 
Entscheidung vom 13.  Oktober 2003 (im 
Folgenden: streitige Entscheidung) widerrief 
der Staatssecretaris van Justitie die Frau Peh-
livan erteilte Aufenthaltserlaubnis und lehn-
te gleichzeitig den Antrag auf Änderung der 
Auflage ab.

20. Die Entscheidung, die Aufenthaltser-
laubnis zu widerrufen, wurde damit begrün-
det, dass aufgrund der Eheschließung von 
Frau Pehlivan am 22.  Dezember 2000 die 
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tatsächlichen Familienbande zwischen ihr 
und ihren Eltern als gelöst zu betrachten sei-
en. Der Widerruf galt rückwirkend ab diesem 
Zeitpunkt.

21. Vom 12. August 1999 bis 1. April 2005  5 
wohnte Frau Pehlivan bei ihren Eltern in den 
Niederlanden. Daran änderte sich trotz ihrer 
Ehe nichts. Gegenüber einer Verwaltungs-
kommission in den Niederlanden erklärte 
Frau Pehlivan, dass ihr Ehegatte in die Nie-
derlande gekommen sei und ab Juni 2002 
für neun Monate bei ihr und ihren Eltern 
gewohnt habe. Nach Ablehnung seines An-
trags auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
wurde er ausgewiesen. Mit Urteil eines türki-
schen Gerichts vom 10. Februar 2004 sei die 
Ehe aufgelöst worden.

22. Da Frau Pehlivan den Widerruf ihrer 
Aufenthaltserlaubnis und die Ablehnung ih-
res Antrags auf Änderung der mit der Auf-
enthaltserlaubnis verbundenen Auflage für 
nicht zufriedenstellend erachtete, legte sie 
am 7. November 2003 Beschwerde gegen die 
streitige Entscheidung ein. Mit Bescheid vom 
12. Dezember 2005 wies der Staatssecretaris 
van Justitie die Beschwerde zurück.

23. Am 29. Dezember 2005 erhob Frau Peh-
livan gegen diesen ablehnenden Bescheid 
Klage bei der Rechtbank s’-Gravenhage.

5 —  Dieses Datum ist im Vorlagebeschluss angegeben. Die nie-
derländische Regierung hat in ihren schriftlichen Erklärun-
gen zwar die Richtigkeit dieser Angabe bezweifelt, offenbar 
ist aber unstreitig, dass Frau Pehlivan mindestens drei Jahre 
lang nach Erhalt ihrer Aufenthaltserlaubnis bei ihren Eltern 
wohnte.

24. Da das nationale Gericht die Auslegung 
von Art. 7 des Beschlusses Nr. 1/80 zum Er-
lass seines Urteils im Ausgangsverfahren für 
erforderlich hält, hat es das Verfahren ausge-
setzt und dem Gerichtshof folgende Fragen 
zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. a) Ist Art.  7 Abs.  1 erster Gedanken-
strich des Beschlusses Nr.  1/80 so 
auszulegen, dass er schon anwend-
bar ist, wenn ein Familienangehö-
riger drei Jahre lang tatsächlich mit 
einem türkischen Arbeitnehmer 
zusammengewohnt hat, ohne dass 
das Aufenthaltsrecht dieses Famili-
enangehörigen von den zuständigen 
nationalen Behörden während dieser 
drei Jahre in Frage gestellt worden 
ist?

1. b) Steht Art.  7 Abs.  1 erster Gedan-
kenstrich des Beschlusses Nr.  1/80 
dem entgegen, dass ein Mitgliedstaat 
während dieser drei Jahre bestim-
men kann, dass ein zugelassener Fa-
milienangehöriger, wenn er heiratet, 
keine Rechte nach dieser Vorschrift 
erwirbt, auch wenn er weiter bei dem 
türkischen Arbeitnehmer wohnt?

2. Steht Art. 7 Abs. 1 erster Gedankenstrich 
oder auch eine andere europarechtliche 
Bestimmung und/oder ein anderer eu-
roparechtlicher Rechtsgrundsatz dem 
entgegen, dass die zuständigen Behör-
den nach dem Ablauf der drei Jahre das 
Aufenthaltsrecht des betroffenen Aus-
länders aufgrund der nationalen Rechts-
vorschriften zu der Frage, ob es sich um 
einen Familienangehörigen handelt und/
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oder ein ordnungsgemäßer Wohnsitz in 
diesen drei Jahren vorliegt, mit rückwir-
kender Kraft in Frage stellen?

3. a) Ist für die Beantwortung der ge-
nannten Fragen noch relevant, ob 
der Ausländer vorsätzlich oder nicht 
vorsätzlich Angaben zurückgehal-
ten hat, die für das Aufenthaltsrecht 
aufgrund der nationalen Rechtsvor-
schriften relevant sind? Soweit ja: in 
welchem Sinne?

3. b) Macht es hierbei einen Unterschied, 
ob diese Angaben innerhalb der zu-
vor genannten drei Jahre oder erst 
nach deren Ablauf bekannt gewor-
den sind? Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass die zuständigen nationalen 
Behörden nach dem Bekanntwer-
den dieser Angaben möglicherweise 
noch eine (genauere) Untersuchung 
vornehmen müssen, bevor sie ent-
scheiden können. Soweit ja: in wel-
chem Sinne?

25. Frau Pehlivan, die deutsche, die italie-
nische und die niederländische Regierung 
sowie die Europäische Kommission haben 
schriftliche Erklärungen eingereicht. In der 
Sitzung vom 15. April 2010 haben Frau Peh-
livan, die niederländische Regierung und 
die Kommission mündliche Ausführungen 
gemacht.

Würdigung

26. Die Fragen betreffen mehrere Problem-
kreise. Der wichtigste wird in Frage 1 b) an-
gesprochen, in der es um die materiell-recht-
liche Wirkung einer Eheschließung auf das 
Aufenthaltsrecht einer Person nach Art. 7 des 
Beschlusses Nr.  1/80 (im Folgenden: Art.  7) 
geht. Mit dieser Problematik werde ich mich 
zuerst befassen. Sodann prüfe ich die Fragen 
1  a) und  2, die die Befugnis eines Mitglied-
staats, etwaige gemäß der genannten Vor-
schrift erworbene Rechte in Frage zu stellen, 
zum Gegenstand haben und die am zweck-
mäßigsten zusammen abzuhandeln sind. Da 
die Fragen 3 a) und 3 b) eine Antwort auf die 
anderen Fragen voraussetzen, gehe ich auf sie 
zuletzt ein.

Frage 1 b)

27. Mit dieser Frage bezweifelt das natio-
nale Gericht im Wesentlichen die Gültigkeit 
einer innerstaatlichen Regelung, der zufolge 
eine Person, die wie Frau Pehlivan rechtmä-
ßig in einen Mitgliedstaat einreist, dort einen 
Wohnsitz gemäß Art. 7 begründet und wäh-
rend des in Art.  7 Abs.  1 erster Gedanken-
strich bezeichneten Dreijahreszeitraums hei-
ratet, ihre Rechte aus dieser Vorschrift nicht 
mehr in Anspruch nehmen kann.
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28. Alle Mitgliedstaaten, die Erklärungen 
vor dem Gerichtshof abgegeben haben, hal-
ten eine solche innerstaatliche Regelung für 
gültig. Ihrer Meinung nach ist die streitige 
Entscheidung, wonach das Recht von Frau 
Pehlivan auf Aufenthalt in den Niederlanden 
aufgrund ihrer Heirat erloschen ist, völlig 
rechtmäßig. Demgegenüber machen Frau 
Pehlivan und die Kommission geltend, dass 
die Anordnung unzulässig sei und das Auf-
enthaltsrecht von Frau Pehlivan ungeachtet 
ihrer Ehe fortbestehen müsse. Frau Pehlivan 
hat in ihren schriftlichen Erklärungen und er-
neut in der mündlichen Verhandlung erklärt, 
dass sie den Behörden keineswegs Angaben 
in betrügerischer oder unredlicher Absicht 
vorenthalten habe.

Vorbemerkungen

29. Zunächst ist der normative Kontext von 
Art. 7 zu untersuchen.

30. Der Zweck des Assoziierungsabkommens 
ist in dessen Art. 2 Abs. 1 genannt. Danach ist 
es Ziel des Abkommens, eine beständige und 
ausgewogene Verstärkung der Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Ver-
tragsparteien zu fördern. Nach Art.  12 des 
Abkommens vereinbaren die Vertragspartei-
en, sich von den Vertragsbestimmungen über 
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer leiten 
zu lassen, die jetzt in den Art. 45 AEUV, 46 
AEUV und 47 AEUV enthalten sind.

31. Im Beschluss Nr. 2/76 des Assoziations-
rats  6 war eine Reihe von Maßnahmen zur 
Durchführung der Bestimmungen des Ab-
kommens über die Freizügigkeit der Arbeit-
nehmer vorgesehen. Insbesondere hatte ein 
türkischer Arbeitnehmer nach Art.  2 nach 
dreijähriger ordnungsgemäßer Beschäfti-
gung in einem Mitgliedstaat in beschränktem 
Umfang bestimmte Rechte auf Zugang zum 
dortigen Arbeitsmarkt. Nach fünf Jahren 
ordnungsgemäßer Beschäftigung hatte ein 
türkischer Arbeitnehmer in dem betreffen-
den Mitgliedstaat freien Zugang zu jeder von 
ihm gewählten Beschäftigung im Lohn- oder 
Gehaltsverhältnis. Gemäß Art.  3 war türki-
schen Kindern, die ihren „ordnungsgemäßen 
Wohnsitz“ bei ihren Eltern in dem betreffen-
den Mitgliedstaat hatten, Zugang zum all-
gemeinen Schulunterricht zu gewähren. Sie 
hatten jedoch kein Recht auf Zugang zum Ar-
beitsmarkt in dem Mitgliedstaat, in dem ihre 
Eltern berufstätig waren.

32. An die Stelle des Beschlusses Nr.  2/76 
trat der Beschluss Nr. 1/80. Im dritten Erwä-
gungsgrund des Beschlusses Nr.  1/80 heißt 
es, dass die in dem Beschluss voranstehend 
genannten Erwägungen „zu einer besseren 
Regelung zugunsten der Arbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen“ gegenüber der 
mit Beschluss Nr.  2/76 eingeführten Rege-
lung führen.

33. Durch Art.  6 des Beschlusses Nr.  1/80 
werden die Bestimmungen von Art.  2 des 
Beschlusses Nr.  2/76 erweitert. Insbesonde-
re erlangt der türkische Arbeitnehmer, „der 
dem regulären Arbeitsmarkt angehört“, nach 
einem Jahr ordnungsgemäßer Beschäftigung 

6 —  Beschluss Nr.  2/76 des Assoziationsrates vom 20.  Dezem-
ber 1976 über die Durchführung von Artikel  12 des 
Assoziierungsabkommens.
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ein gewisses Maß an Beschäftigungssicher-
heit in Form eines Anspruchs auf Erneuerung 
seiner Arbeitserlaubnis bei dem gleichen Ar-
beitgeber, wenn er über einen Arbeitsplatz 
verfügt. Der Zeitraum von fünf Jahren ord-
nungsgemäßer Beschäftigung, nach dessen 
Ablauf der Arbeitnehmer gemäß der frühe-
ren Regelung des Beschlusses Nr. 2/76 in dem 
betreffenden Mitgliedstaat freien Zugang zur 
Beschäftigung im Lohn- oder Gehaltsverhält-
nis hatte, wurde auf vier Jahre verkürzt.

Art. 7

34. Durch Art.  7 des Beschlusses Nr.  1/80, 
dessen Regelungsgehalt im Ausgangsverfah-
ren streitig ist, wurden die Bestimmungen 
hinsichtlich der Familienangehörigen tür-
kischer Arbeitnehmer erheblich erweitert. 
Insbesondere haben nach Art.  7 Abs.  1 die 
Familienangehörigen eines dem regulären 
Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats angehö-
renden türkischen Arbeitnehmers, die die 
Genehmigung erhalten haben, zu ihm zu zie-
hen, in begrenztem Umfang Zugang zum Ar-
beitsmarkt des betreffenden Mitgliedstaats, 
wenn sie dort seit mindestens drei Jahren 
ihren ordnungsgemäßen Wohnsitz haben. 
Nach Unterhaltung eines ordnungsgemäßen 
Wohnsitzes für mindestens fünf Jahre haben 
sie freien Zugang zu jeder von ihnen gewähl-
ten Beschäftigung im Lohn- oder Gehaltsver-
hältnis. Die Art. 7 zugrunde liegenden sozial-
politischen Erwägungen liegen auf der Hand. 
Der Aufenthalt eines türkischen Arbeitneh-
mers, der die Rechte aus Art. 6 wahrnimmt, 
wird durch die Möglichkeit, dass seine Fa-
milienangehörigen zu ihm ziehen können, 
bereichert. Dies wirkt sich sowohl zugunsten 
des Arbeitnehmers (unter dem Gesichts-
punkt gesteigerter Lebensqualität) als auch 

zugunsten des Aufnahmestaats (unter dem 
Gesichtspunkt sich heimischer fühlender 
Arbeitskräfte) aus. Die Sozialpolitik der Eu-
ropäischen Union ist zu einem Großteil von 
derartigen Lösungen zum beiderseitigen Vor-
teil geprägt.

35. Der Gerichtshof hat sich mehrfach zur 
Auslegung der Art. 6 und 7 des Beschlusses 
Nr. 1/80 geäußert und verschiedene allgemei-
ne Grundsätze betreffend die Familienange-
hörigen türkischer Arbeitnehmer entwickelt. 
Erstens kommt Art. 7 in den Mitgliedstaaten 
unmittelbare Wirkung zu, so dass sich die 
türkischen Staatsangehörigen, die die Vor-
aussetzungen dieser Bestimmung erfüllen, 
unmittelbar auf die ihnen dadurch verliehe-
nen Rechte berufen können.  7 Folglich sind 
die den Familienangehörigen zustehenden 
Rechte im Unionsrecht begründet — es han-
delt sich also nicht um auf nationalem Recht 
beruhende Rechte, die sich dann irgendwann 
einmal in „europäische“ Rechte verwandeln. 
Dies gilt auch für das Aufenthaltsrecht des 
Familienangehörigen, das diesem nach Er-
halt der Genehmigung zur Einreise in den 
Aufnahmemitgliedstaat bis zum Erwerb des 
Rechts zur Aufnahme einer Beschäftigung 
nach Art. 7 Abs. 1 erster Gedankenstrich zu-
steht. Folglich ist auch die Frage, an welche 
Bedingungen diese Rechte geknüpft sein kön-
nen, nicht nach innerstaatlichem, sondern 
nach Unionsrecht zu beurteilen.

36. Zweitens enthält der Beschluss Nr.  1/80 
keine Definition des Begriffs „Familienan-
gehöriger“ eines türkischen Arbeitnehmers. 

7 —  Vgl. u. a. Urteil vom 18. Juli 2007, Derin (C-325/05, Slg. 2007, 
I-6495, Randnr. 47).



I - 5214

SCHLUSSANTRÄGE VON FRAU SHARPSTON — RECHTSSACHE C-484/07

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
ist dieser Begriff auf Gemeinschaftsebene 
einheitlich auszulegen, um seine homogene 
Anwendung in den Mitgliedstaaten sicherzu-
stellen.  8 Dies folgt zwangsläufig aus der un-
mittelbaren Wirkung von Art. 7.

37. Drittens können keine Rechte aufgrund 
betrügerischer Angaben entstehen. Hier ist 
z.  B. an Fälle zu denken, in denen das Auf-
enthaltsrecht auf eine Heirat gestützt wird, 
bei der es sich tatsächlich aber um eine 
Scheinehe handelt.  9 Ich muss allerdings be-
tonen, dass im vorliegenden Fall fraglos keine 
Zweckehe geschlossen wurde.

38. Viertens ist die ursprüngliche Entschei-
dung darüber, ob einem Familienangehörigen 
gestattet werden soll, in einen Mitgliedstaat 
einzureisen und dort bei dem türkischen Ar-
beitnehmer zu wohnen, Sache des betreffen-
den Mitgliedstaats.  10 Der Aufnahmestaat ist 
befugt, Voraussetzungen für die Einreise und 
den Wohnsitz festzulegen und damit Vor-
schriften über den Aufenthalt des Betreffen-
den bis zu dem Zeitpunkt zu erlassen, zu dem 
er das Recht hat, sich auf jedes Stellenangebot 
zu bewerben.  11

 8 —  Urteil vom 30. September 2004, Ayaz (C-275/02, Slg. 2004, 
I-8765, Randnrn. 38 f.).

 9 —  Vgl. Urteil vom 5.  Juni 1997, Kol (C-285/95, Slg. 1997, 
I-3069, Randnr. 25).

10 —  Urteil vom 17. April 1997, Kadiman (C-351/95, Slg. 1997, 
I-2133, Randnrn. 31 f.).

11 —  Ebd., Randnr. 32.

Zu der Frage, an welche Bedingungen ein 
Mitgliedstaat das Aufenthaltsrecht während 
des in Art.  7 Abs.  1 erster Gedankenstrich 
genannten Dreijahreszeitraums knüpfen darf

39. Welche Auflagen darf ein Mitgliedstaat 
in Bezug auf die Regelung anordnen, wo-
nach der Familienangehörige die Rechte nach 
Art.  7 Abs.  1 erster Gedankenstrich nur er-
wirbt, wenn er im Aufnahmemitgliedstaat 
seit mindestens drei Jahren seinen „ord-
nungsgemäßen Wohnsitz“ hat?

40. In ihren schriftlichen Erklärungen ver-
treten die deutsche und die italienische Re-
gierung die Ansicht, dass ein Mitgliedstaat 
hinsichtlich der Bedingungen, die er an Ein-
reise und Wohnsitz des Familienangehörigen 
knüpfen dürfe, keinerlei Beschränkungen un-
terliege. Die niederländische Regierung ver-
tritt einen nuancierteren Standpunkt. Zwar 
sei nicht jede Art von Auflage zulässig. Eine 
die Eheschließung betreffende Auflage, wie 
sie für Frau Pehlivan angeordnet worden sei, 
sei jedoch nicht unzulässig.

41. Ich bin anderer Ansicht.

42. Nach der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs besteht die Befugnis der Mitgliedstaaten 
zur Festlegung von Bedingungen in derarti-
gen Fällen nicht uneingeschränkt. Dem Urteil 
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Kadiman  12 zufolge hat der Mitgliedstaat die 
Befugnis, „dieses Aufenthaltsrecht an Bedin-
gungen zu knüpfen, durch die gewährleistet 
werden kann, dass die Anwesenheit des Fami-
lienangehörigen in seinem Hoheitsgebiet dem 
Geist und dem Regelungszweck des Artikels 7 
Satz 1 des Beschlusses Nr. 1/80 entspricht“  13.

43. Was ist unter „dem Geist und dem Rege-
lungszweck“ des Art. 7 Abs. 1 zu verstehen?

44. Der Gerichtshof sieht den Zweck der 
genannten Vorschrift generell darin, „die 
Beschäftigung und den Aufenthalt des tür-
kischen Arbeitnehmers, der dem regulären 
Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats angehört, 
dadurch zu fördern, dass ihm in diesem Staat 
die Aufrechterhaltung seiner familiären Ban-
de garantiert wird“  14. Ähnlich hat er ausge-
führt, dass „[d]ie durch Artikel 7 Satz 1 einge-
führte Regelung … günstige Voraussetzungen 
für die Familienzusammenführung im Auf-
nahmemitgliedstaat schaffen [soll], indem 
den Familienangehörigen zunächst gestattet 
wird, bei dem Wanderarbeitnehmer zu le-
ben, und ihre Stellung später durch die Ver-
leihung des Rechts gestärkt wird, in diesem 
Staat eine Beschäftigung aufzunehmen“  15. Im 
Urteil Eyüp  16 verwendet der Gerichtshof die 
Formulierung „die tatsächliche Familienzu-
sammenführung im Aufnahmemitgliedstaat 
zu ermöglichen“  17.

12 —  Ebd., Randnr. 33.
13 —  Hervorhebung nur hier.
14 —  Vgl. Urteil Kadiman, in Fn. 10 angeführt, Randnr. 34.
15 —  Vgl. Urteile Kadiman, in Fn. 10 angeführt, Randnr. 36, Ayaz, 

in Fn.  8 angeführt, Randnr.  41, und vom 11.  November 
2004, Cetinkaya (C-467/02, Slg. 2004, I-10895, Randnr. 25).

16 —  Urteil vom 22. Juni 2000 (C-65/98, Slg. 2000, I-4747).
17 —  Randnr. 34.

45. Zur Veranschaulichung dieses Ziels ver-
weist der Gerichtshof auf den „Zweck der 
Familienzusammenführung“ und das Erfor-
dernis, dass „sich die Familienzusammen-
führung, die der Grund für die Einreise des 
Betroffenen in den fraglichen Mitgliedstaat 
war, während einer bestimmten Zeit im tat-
sächlichen Zusammenleben des Betroffenen 
mit dem Arbeitnehmer in häuslicher Ge-
meinschaft manifestiert“  18. Noch prägnanter 
formuliert der Gerichtshof, dass der Arbeit-
nehmer und der betreffende Familienangehö-
rige „zusammenleben“ müssen  19.

46. Ändert sich die Rechtsstellung von Frau 
Pehlivan aufgrund ihrer Eheschließung wäh-
rend des fraglichen Dreijahreszeitraums? Mit 
anderen Worten: Gehört sie deshalb nicht 
mehr zu den „Familienangehörigen eines tür-
kischen Arbeitnehmers“, so dass sie die ihr 
sonst zustehenden Rechte verliert?

47. Meines Erachtens ist die Ansicht, dass 
sich diese Frage mit einem einfachen „Ja“ 
oder „Nein“ beantworten lasse, verfehlt. Die 
eigentliche Frage lautet nicht: „Hat die betref-
fende Person geheiratet?“ Meiner Meinung 
nach kann es keine unwiderlegliche Vermu-
tung dahin geben, dass eine Heirat zwangs-
läufig zum Verlust der Rechte aus Art.  7 
Abs. 1 erster Gedankenstrich führt. Die Frage 

18 —  Vgl. u.  a. Urteile Kadiman, in Fn.  10 angeführt, Randnrn. 
35, 37 und 40, sowie Eyüp, in Fn. 16 angeführt, Randnr. 28.

19 —  Vgl. Urteil Kadiman, in Fn. 10 angeführt, Randnr. 42.
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lautet vielmehr: „Hat die Heirat zur Auflö-
sung der familiären Bindungen mit dem tür-
kischen Arbeitnehmer geführt?“

48. Insoweit halte ich es für durchaus mög-
lich, dass die familiären Bindungen nach ei-
ner Heirat bestehen bleiben. Die Zahl der 
Ehepaare, die nach der Heirat mit ihren Fa-
milien zusammenleben, ist schließlich nicht 
unerheblich. Es ist nicht ungewöhnlich, dass 
drei oder gar vier Generationen in häuslicher 
Gemeinschaft zusammenleben. Bei jeder der-
artigen Entscheidung wird es wohl auf die so-
zialen und/oder wirtschaftlichen Verhältnis-
se der betreffenden Personen ankommen. Bei 
Familien, die versuchen, in einem anderen 
Land als ihrem eigenen Fuß zu fassen, dürfte 
häufig eine Kombination dieser Faktoren aus-
schlaggebend sein. Es werden wahrscheinlich 
enge familiäre Beziehungen bestehen, und 
in vielen Fällen wird das Geld knapp sein. 
Meiner Meinung kann es keine feststehende 
Regel für die Definition einer eigenständigen 
Familie geben. Ob die familiären Beziehun-
gen nach einer Heirat bestehen bleiben, ist 
eine Tatsachenfrage, die jeweils im Einzelfall 
beantwortet werden muss. Es bedarf einer 
Abwägung aller relevanten Faktoren.

49. Auch wenn die Entscheidung in dieser 
Hinsicht letztlich Sache des nationalen Ge-
richts ist, enthält der Vorlagebeschluss jeden-
falls keine Anhaltspunkte dafür, dass im Fall 
von Frau Pehlivan die familiären Bindungen 
nicht aufrechterhalten worden wären. Dem 
Vorlagebeschluss zufolge kam sie am 11. Mai 
1999 in die Niederlande und lebte ab 12. Au-
gust 1999 bei ihren Eltern. Sie heiratete zwar 

am 22. Dezember 2000 in der Türkei, und ihr 
Ehemann lebte mit ihr in der Wohnung ihrer 
Eltern in den Niederlanden zusammen, je-
doch dauerte das Zusammenleben nur neun 
Monate (ab Juni 2002), bis der Ehemann 
schließlich ausgewiesen wurde. Ein Jahr 
später, am 10.  Februar 2004, wurde die Ehe 
geschieden. Frau Pehlivan wohnte weiterhin 
bei ihren Eltern (an verschiedenen Adressen), 
und zwar bis zum 1. April 2005  20, als sie zu-
sammen mit ihrem Sohn umzog. Während 
des für den Erwerb der Rechte aus Art.  7 
maßgebenden Zeitraums hat Frau Pehlivan 
zu keiner Zeit nicht in häuslicher Gemein-
schaft mit ihren Eltern in den Niederlanden 
gelebt.

50. Meines Erachtens entspricht der von mir 
vorgeschlagene Ansatz auch der einschlägigen 
Rechtsprechung. In der Rechtssache Eyüp  21 
ging es ebenso wie hier um die Auswirkungen 
einer Eheschließung auf die Rechte aus Art. 7. 
Jener Fall betraf die Ehefrau eines türkischen 
Arbeitnehmers, der dem regulären Arbeits-
markt Österreichs angehörte. Sie zog zu ih-
rem Ehemann in Österreich. Zwei Jahre spä-
ter ließ sich das Ehepaar scheiden, lebte aber 
weiterhin in eheähnlicher Gemeinschaft zu-
sammen, was dadurch belegt wird, dass nach 
der Trennung vier Kinder aus der Beziehung 
hervorgegangen sind. Sie schlossen zwar 
anschließend erneut die Ehe, allerdings erst 
deutlich nach Ablauf des für den Erwerb der 
Rechte aus Art.  7 maßgebenden Dreijahres-
zeitraums. Der Gerichtshof entschied, dass 
die Ehefrau ihre Rechte aus dieser Vorschrift 
nicht verloren habe, und damit im Wesent-
lichen, dass die Scheidung für ihr Recht auf 
Verbleib in dem betreffenden Mitgliedstaat 
keine Rolle spiele. Nach den Feststellungen 

20 —  So heißt es jedenfalls im Vorlagebeschluss. Vgl. oben, Fn. 5.
21 —  Urteil oben in Fn. 16 angeführt.
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des Gerichtshofs „[entsprach i]hr Verhalten 
… stets dem Zweck [von Art. 7], die tatsäch-
liche Familienzusammenführung im Aufnah-
memitgliedstaat zu ermöglichen“  22.

51. Wenn ich diese Überlegung auf eine Per-
son in der Lage von Frau Pehlivan übertrage, 
gelange ich zu der Auffassung, dass der Fami-
lienstandswechsel ihre Rechte aus Art.  7 in 
keiner Weise berührt.

52. Zwar hat — wie die niederländische Regie-
rung in ihren schriftlichen Erklärungen aus-
führt — der Gerichtshof im Urteil Eyüp auch  
angemerkt, dass die zuständigen nationalen 
Behörden während des Zusammenlebens der 
geschiedenen Ehegatten das Aufenthaltsrecht 
der Ehefrau nicht in Frage gestellt hätten  23. 
Ich verstehe diese Anmerkung jedoch als ein 
obiter dictum und nicht als wesentlichen Be-
standteil der Begründung des Gerichtshofs, 
die nämlich auf das fortgesetzte Zusammen-
leben des Paares abstellt.

53. Aufgrund aller dieser Erwägungen kom-
me ich zu dem Ergebnis, dass eine Bedingung 
der in Frage 1 b) genannten Art, wonach die 
nationalen Behörden das Aufenthaltsrecht ei-
nes Familienangehörigen ohne Weiteres wi-
derrufen können, wenn dieser während des 

für den Erwerb der Rechte aus Art.  7 maß-
gebenden Zeitraums heiratet, unzulässig ist.

22 —  Ebd., Randnr. 34.
23 —  Ebd., Randnr. 35.

54. Gibt es andere Gesichtspunkte, die mich 
zwingen, diese Aussage zu qualifizieren oder 
zu revidieren?

55. Hat, erstens, der Umstand, dass dem 
Gerichtshof zufolge bei der Auslegung von 
Art. 7 die Verordnung Nr. 1612/68  24 berück-
sichtigt werden kann  25, Konsequenzen für die 
vorstehenden Überlegungen?

56. Meines Erachtens ist das nicht der Fall.

57. Art. 10 der genannten Verordnung nennt 
als Familienangehörige, die bei dem Arbeit-
nehmer „Wohnung nehmen“ dürfen, der die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats 
besitzt und in einem anderen Mitgliedstaat 
beschäftigt ist, a)  den Ehegatten sowie die 
Verwandten in absteigender Linie, die noch 
nicht 21 Jahre alt sind oder denen Unterhalt 
gewährt wird, und b) seine Verwandten und 
die Verwandten seines Ehegatten in aufstei-
gender Linie, denen er Unterhalt gewährt. 
Nach Art. 11 steht das Recht, in einem Mit-
gliedstaat, in dem ein Staatsangehöriger eines 
Mitgliedstaats erwerbstätig ist, eine Tätigkeit 
im Lohn- oder Gehaltsverhältnis auszuüben, 

24 —  Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 
1968 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der 
Gemeinschaft (ABl. L 257, S. 2) in der geänderten Fassung. 
Mit Wirkung vom 30. April 2006 wurden die Art. 10 und 11 
dieser Verordnung aufgehoben und ersetzt durch die Richt-
linie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29.  April 2004 über das Recht der Unionsbür-
ger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr.  1612/68 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158, 
S. 77, mit Berichtigung im ABl. L 229, S. 35).

25 —  Vgl. Urteil Ayaz, in Fn. 8 angeführt, Randnr. 45.
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dem Ehegatten sowie den Kindern des Staats-
angehörigen zu, „die noch nicht 21 Jahre alt 
sind oder denen er Unterhalt gewährt“. Die 
italienische Regierung zieht die Regelung die-
ser Artikel für die Auslegung von Art. 7 des 
Beschlusses Nr. 1/80 heran und macht dem-
entsprechend geltend, dass eine Person, die 
21 Jahre oder älter ist, nur dann als Familien-
angehöriger einzustufen sei, wenn der betref-
fende Arbeitnehmer ihr Unterhalt gewähre.  26

58. Auch wenn der Gerichtshof bei der Aus-
legung von Art.  7 des Beschlusses Nr.  1/80 
die Verordnung Nr.  1612/68 berücksichtigt 
hat, hat er doch auch darauf hingewiesen, 
dass die Verordnung als Hilfsmittel für die 
Auslegung von Art.  7 nur von begrenztem 
Nutzen sei  27. Insbesondere sieht Art. 10 der 
Verordnung ein unbedingtes Recht der Fa-
milienangehörigen eines Unionsbürgers vor, 
bei dem in einem anderen Mitgliedstaat er-
werbstätigen Elternteil Wohnung zu nehmen. 
Demgegenüber sieht Art.  7 nur ein einge-
schränktes Recht vor, das zumindest eine von 
den nationalen Behörden des betreffenden 
Staats erteilte Einreise- und Aufenthaltsge-
nehmigung voraussetzt. Während Art.  11 
der Verordnung den Familienangehörigen 
die Aufnahme einer Tätigkeit im Lohn- oder 
Gehaltsverhältnis ermöglicht, sobald sie ein-
treffen, ist das entsprechende Recht nach 
Art.  7 durch das Erfordernis eingeschränkt, 
sich zunächst einen Zeitraum von drei Jah-
ren in dem Mitgliedstaat aufzuhalten. Die 

allgemeine Systematik der Regelungen mag 
jeweils ähnlich sein, der konkrete Regelungs-
zusammenhang ist es jedoch nicht.

26 —  Frau Pehlivan trägt in ihren schriftlichen Erklärungen vor, 
ihre Eltern hätten ihr während des gesamten maßgebenden 
Zeitraums Unterhalt gewährt. Erst am 1. April 2005 — als sie 
eine eigene Wohnung bezogen habe — habe sie Leistungen 
der sozialen Sicherheit bezogen. Da das nationale Gericht  
im Vorlagebeschluss auf die Frage der Gewährung von 
Unterhalt an Frau Pehlivan nicht eingeht und angesichts 
meines Standpunkts bezüglich der Anwendbarkeit der Ver-
ordnung Nr. 1612/68 auf die Vorlagefragen werde ich diese 
Problematik hier nicht näher untersuchen.

27 —  Vgl. Urteil Derin, in Fn. 7 angeführt, Randnr. 68.

59. Beachtenswert ist außerdem, dass nach 
der ausdrücklichen Feststellung des Ge-
richtshofs in der Rechtssache Diatta, in der 
er die Bedeutung des Ausdrucks „Wohnung 
nehmen“ im Sinne von Art.  10 der Verord-
nung zu prüfen hatte, „nicht anerkannt wer-
den [kann], dass [in der Verordnung] das 
Erfordernis einer einzigen ständigen Famili-
enwohnung mitenthalten ist“  28, während der 
Gerichtshof im Fall von Familienangehörigen 
eines türkischen Arbeitnehmers, die Rechte 
nach Art. 7 in Anspruch nehmen, die Erfül-
lung eben dieses Kriteriums zur Bedingung 
gemacht hat.

60. Somit scheinen mir Wortlaut, Norm-
zweck und Auslegung der Art. 10 und 11 der 
Verordnung Nr.  1612/68 einerseits und des 
Art. 7 des Beschlusses Nr. 1/80 andererseits 
so weit voneinander abzuweichen, dass sich 
den Vorschriften der Verordnung im vorlie-
genden Fall keine Auslegungshilfen bezüglich 
der Vorschrift des Beschlusses Nr. 1/80 ent-
nehmen lassen.

61. Zweitens vertritt die italienische Regie-
rung die Auffassung, dass die durch Art.  7 
Begünstigten gegenüber entsprechenden 
Personen in der EU bevorzugt behandelt 
würden, wenn man Art.  7 nicht genau ent-
sprechend den Bestimmungen der Verord-
nung Nr.  1612/68 auslege. Einer solchen 
Ungleichbehandlung stehe Art.  59 des Zu-
satzprotokolls entgegen.

28 —  Urteil vom 13.  Februar 1985 (267/83, Slg. 1985, 567, 
Randnr. 18).
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62. Dieser Ansicht vermag ich mich nicht 
anzuschließen.

63. Nach der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs ist Art.  59 des Zusatzprotokolls nicht 
derart eng auszulegen. Es kommt nicht auf 
eine genaue inhaltliche Entsprechung der 
den türkischen Bürgern und der den Unions-
bürgern gewährten Rechte an, sondern es ist 
vielmehr eine Gesamtbetrachtung vorzuneh-
men.  29 Die Rechte türkischer Staatsbürger 
nach dem Beschluss Nr.  1/80 sind in vieler-
lei Hinsicht eingeschränkter als die Rechte, 
die den Unionsbürgern allgemein nach dem 
Unionsrecht zustehen.  30 Unter diesem Ge-
sichtspunkt führt die von mir befürwortete 
Auslegung von Art. 7 nicht zu einem Verstoß 
gegen Art. 59.

64. Drittens zieht die niederländische Re-
gierung die Richtlinie 2003/86  31 heran. Ihrer 
Meinung nach erstrecken sich die Bestim-
mungen von Art.  4 Abs.  2 Buchst.  b und 
Abs. 3 dieser Richtlinie, wonach die Mitglied-
staaten Familienangehörigen die Einreise in 
ihr Hoheitsgebiet und den dortigen Aufent-
halt gestatten können, nicht auf verheiratete 

Kinder des Zusammenführenden  32. Folglich 
habe sich der Gesetzgeber mit Erlass der 
Richtlinie und damit ganz generell auf den 
Standpunkt gestellt, dass die Regelung über 
die Familienzusammenführung auf verheira-
tete Kinder keine Anwendung finde.

29 —  Vgl. in diesem Sinne Urteil Derin, in Fn. 7 angeführt, Rand-
nrn. 69 bis 71.

30 —  Vgl. Urteil vom 7.  Juli 2005, Aydinli (C-373/03, Slg. 2005, 
I-6181, Randnr. 31). Eine umfassendere Untersuchung der 
Funktion von Art. 59 des Zusatzprotokolls im Rahmen von 
Art.  7 findet sich in meinen ebenfalls heute vorgelegten 
Schlussanträgen in der Rechtssache Bozkurt (C-303/08, 
Nrn. 48 ff.).

31 —  Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 
betreffend das Recht auf Familienzusammenführung 
(ABl. L 251, S. 12).

65. Auch hier vermag ich den Bestimmun-
gen dieses Gemeinschaftsrechtsakts kei-
ne Auslegungshilfen zu entnehmen. Da die 
Richtlinie die Ausübung des allgemeinen 
Rechts auf Familienzusammenführung durch 
Drittstaatsangehörige, die sich im Gebiet der 
Mitgliedstaaten aufhalten, zum Gegenstand 
hat  33, hat sie eine sehr viel größere Reichwei-
te als Art.  7. Wie nicht anders zu erwarten, 
sind ihre Regelungen daher enger ausgestal-
tet. Im Übrigen heißt es in Art. 3 Abs. 4 der 
Richtlinie ausdrücklich, dass sie günstigere 
Bestimmungen unberührt lässt, darunter Be-
stimmungen „der bilateralen … Übereinkünf-
te zwischen der Gemeinschaft oder zwischen 
der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und Drittländern andererseits“. Zu 
diesen bilateralen Übereinkünften gehören 
selbstverständlich auch das Assoziierungsab-
kommen und der Beschluss Nr. 1/80. Soweit 
die Bestimmungen des Beschlusses Nr. 1/80 
günstiger sind, haben sie Vorrang.

66. Wird mein Ergebnis viertens durch den 
Umstand in Frage gestellt, dass — wie die 
deutsche Regierung in ihren schriftlichen 

32 —  Nach Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 2003/86 bezeichnet der 
Ausdruck „‚Zusammenführender‘ den sich rechtmäßig in 
einem Mitgliedstaat aufhaltenden Drittstaatsangehörigen, 
der oder dessen Familienangehörige einen Antrag auf Fami-
lienzusammenführung mit ihm stellt bzw. stellen“.

33 —  Art. 1 der Richtlinie 2003/86.
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Erklärungen ausführt — der Gerichtshof das 
Erfordernis, dass die Betroffenen in häuslicher 
Gemeinschaft leben, in einer Weise ausgelegt 
hat, die Ausnahmen von dem Grundsatz zu-
lässt, dass ein tatsächliches Zusammenleben 
am selben Ort zu verlangen ist?

67. Ich meine nicht.

68. Zwar hat der Gerichtshof im Urteil Ka-
diman  34 entschieden, dass objektive Gege-
benheiten — wie etwa eine entfernt gelegene 
Arbeitsstelle oder Berufsausbildungsstätte 
des Familienangehörigen — ein Nichtzusam-
menleben rechtfertigen könnten.  35 Ich ver-
stehe dies jedoch nicht als Abkehr von dem 
Erfordernis, soweit möglich und praktikabel 
tatsächlich zusammenzuleben. Ich betrachte 
diese Aussage vielmehr als Anhaltspunkt für 
den weiten Ansatz, mit dem der Gerichtshof 
an dieses Konzept herangeht. Mit anderen 
Worten: Soweit angebracht, kann es eher auf 
dem Geist als auf den Buchstaben dieses Er-
fordernisses ankommen.

69. Schließlich muss ich der Vollständig-
keit halber auf die Frage eingehen, welche 
Voraussetzungen die Mitgliedstaaten für 
die Erfüllung des in Art. 7 genannten Tatbe-
standsmerkmals eines „ordnungsgemäßen 
Wohnsitzes“ des Familienangehörigen fest-
legen können. Auf eine vom Gerichtshof in 
der mündlichen Verhandlung gestellte Frage 
schien die Kommission argumentieren zu 
wollen, dass ein Aufnahmestaat nach Ertei-
lung der Einreisegenehmigung das Merkmal 
des ordnungsgemäßen Wohnsitzes einzig 

und allein (abgesehen von rein administrati-
ven Bedingungen) an die Bedingung des Zu-
sammenlebens knüpfen dürfe.

34 —  Oben in Fn. 10 angeführt.
35 —  Vgl. Randnr. 42.

70. Dem stimme ich nicht zu.

71. Es liegt natürlich auf der Hand, dass der 
Aufnahmemitgliedstaat zur Auflage machen 
kann, dass der Familienangehörige mit dem 
türkischen Arbeitnehmer, zu dem er gezogen 
ist, in häuslicher Gemeinschaft lebt. Hier-
bei handelt es sich um die offensichtliche 
materiell-rechtliche Auflage, die angeordnet 
werden kann, wobei sich die Befugnis hierzu 
zwangsläufig aus der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs in diesem Bereich ergibt.  36 Da das 
in Art. 7 geregelte Recht zur Aufnahme einer 
Beschäftigung erst nach Ablauf des Dreijah-
reszeitraums entsteht, müssen die nationa-
len Behörden auch die materiell-rechtliche 
Auflage anordnen können, dass während des 
maßgebenden Zeitraums keine Beschäfti-
gung aufgenommen werden darf.

72. Folglich kann ein Mitgliedstaat von dem 
Familienangehörigen die Erfüllung administ-
rativer Auflagen verlangen, die dazu dienen, 
die Erfüllung der beiden materiell-rechtli-
chen Auflagen — also Zusammenleben und 
tatsächliche Unterlassung einer Erwerbstä-
tigkeit des Familienangehörigen — zu über-
wachen und zu kontrollieren. Meines Erach-
tens steht es dem Aufnahmestaat auch frei, in 
geeigneten Zeitabständen zu überprüfen, ob 
die Gründe für die ursprüngliche Erteilung 
der Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung 
tatsächlich vorgelegen haben und weiterhin 
vorliegen. Wurde einer Person die Einreise 
in den Aufnahmestaat gestattet, damit sie zu 

36 —  Vgl. oben, Nrn. 44 ff.
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ihrem Ehegatten ziehen kann (so liegt der Fall 
hier natürlich nicht), halte ich es für zulässig, 
wenn der betreffende Staat Auflagen anord-
net, die die Beurteilung ermöglichen sollen, 
ob es sich nicht um eine reine Scheinehe han-
delt.  37 Eine administrative Auflage, sich bei 
der Ankunft bei den zuständigen Behörden 
anzumelden und die Meldung fortlaufend zu 
verlängern, wäre ebenfalls nicht fehl am Plat-
ze. Eine Auflage, die den Familienangehöri-
gen nach Ablauf der Gültigkeit seiner Aufent-
haltserlaubnis zur Verlängerung verpflichtet, 
ist offenkundig zulässig.

73. Ich halte es außerdem für zulässig, wenn 
ein Mitgliedstaat die Familienangehörigen 
im Wege einer von mir sogenannten „Aufla-
ge aus Gründen der öffentlichen Ordnung“ 
verpflichtet, während ihres Aufenthalts die 
Vorschriften über öffentliche Ordnung, Si-
cherheit und Gesundheit zu beachten. Dies 
entspricht Art.  14 Abs.  1 des Beschlusses 
Nr. 1/80, wonach die Bestimmungen des Ab-
schnitts I des Beschlusses „vorbehaltlich der 
Beschränkungen, die aus Gründen der öffent-
lichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit 
gerechtfertigt sind“, gelten.

37 —  Ich will nicht anderweitige Unionsvorschriften strapazie-
ren, da es meiner Meinung nach falsch wäre, diesen Vor-
schriften rechtsbeschränkende Wirkung zuzuerkennen, 
dennoch fällt mir in diesem Zusammenhang auf, dass nach 
Art.  16 Abs.  4 der Richtlinie 2003/86 die Mitgliedstaaten 
„bei Vorliegen eines begründeten Verdachts auf Täuschung 
oder Scheinehe … punktuelle Kontrollen durchführen 
[können]. Punktuelle Kontrollen können auch bei der Ver-
längerung des Aufenthaltstitels eines Familienangehörigen 
durchgeführt werden.“

74. Nach alledem schlage ich dem Gerichts-
hof vor, auf die Frage 1 b) zu antworten, dass 
Art. 7 Abs. 1 erster Gedankenstrich des Be-
schlusses Nr. 1/80 dahin auszulegen ist, dass 
er es einem Mitgliedstaat verwehrt, während 
des in dieser Vorschrift genannten Zeitraums 
von drei Jahren zu bestimmen, dass ein zu-
gelassener Familienangehöriger, wenn er 
heiratet, keine Rechte nach dieser Vorschrift 
erwirbt, auch wenn er weiter bei dem türki-
schen Arbeitnehmer wohnt.

Frage 1 a) und Frage 2

75. Die von mir vorgeschlagene Antwort auf 
Frage 1 b) ermöglicht dem nationalen Gericht 
bereits eine Entscheidung über das Aufent-
haltsrecht von Frau Pehlivan in den Nieder-
landen. Der Vollständigkeit halber will ich 
aber auch auf die Fragen 1 a) und 2 eingehen.

76. Mit diesen Fragen möchte das nationale 
Gericht im Wesentlichen wissen, ob die zu-
ständigen nationalen Behörden ein Aufent-
haltsrecht, das nach Art. 7 erworben worden 
sein soll, nach Ablauf des für den Erwerb von 
Rechten gemäß dieser Vorschrift maßge-
benden Dreijahreszeitraums in Frage stellen 
können.
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Rechtslage vor Ablauf des in Art.  7 
Abs.  1 erster Gedankenstrich genannten 
Dreijahreszeitraums

77. In den Fragen 1 a) und 2 geht es nur indi-
rekt darum, unter welchen Voraussetzungen 
ein Aufnahmemitgliedstaat einen Familien-
angehörigen ausweisen darf, der die Geneh-
migung zur Einreise in einen Aufnahmestaat 
erhalten, aber noch nicht die Rechte aus 
Art.  7 Abs.  1 erster Gedankenstrich erwor-
ben hat. Dennoch wurde dieser Problemkreis 
in den schriftlichen Erklärungen von Frau 
Pehlivan und dann erneut auch in der münd-
lichen Verhandlung ausführlich erörtert. Ich 
werde daher kurz darauf eingehen.

78. Auch hier gingen die Meinungen diame-
tral auseinander. Auf die in der mündlichen 
Verhandlung ergangene Aufforderung, ihren 
Standpunkt klarzustellen, hat die Kommissi-
on die These vorgetragen, dass ein Mitglied-
staat einen Familienangehörigen, nachdem 
diesem die Genehmigung zur Einreise im 
Sinne von Art. 7 erteilt worden sei, unter kei-
nen Umständen ausweisen könne. Es stünden 
lediglich administrative Sanktionen zur Ver-
fügung. Die Regierungen der Mitgliedstaaten 
sind entgegengesetzter Ansicht, nämlich dass 
jeder Verstoß gegen die vom Aufnahmestaat 
wirksam festgelegten Auflagen zur Auswei-
sung führen könne.

79. Ich vermag keiner dieser Auffassungen 
zu folgen.

80. Ich habe oben, Nrn.  71 bis  73, die Auf-
lagen dargestellt, die ein Aufnahmestaat 
meines Erachtens wirksam festlegen kann. 
Ich habe diese in drei Gruppen eingeteilt: 
materiell-rechtliche Auflagen, administrative 
Auflagen und Auflagen aus Gründen der öf-
fentlichen Ordnung.

81. Ich sehe keinen Grund, weshalb ein Mit-
gliedstaat nicht einen Familienangehörigen 
ausweisen soll, der materiell-rechtliche Auf-
lagen offensichtlich und unheilbar verletzt 
hat. Eine solche Person zeigt, dass sie ein-
deutig nicht in der Lage ist, ihren Teil der 
Abmachung einzuhalten, auf dem das Auf-
enthaltsrecht beruht. Allerdings gilt insofern 
der Vorbehalt, dass den Erfordernissen der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
Rechnung getragen wird.  38 Frau Pehlivan hat 
vorgetragen, dass eine gegen die Grundsätze 
dieser Rechtsprechung verstoßende Auswei-
sung nicht zulässig sein kann. Dieser Mei-
nung schließe ich mich an.

82. Im Fall administrativer Auflagen müs-
sen die Sanktionen in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem Verstoß stehen. So hat 
der Gerichtshof im Urteil Ergat  39 mit Blick 
auf die Befugnis der Mitgliedstaaten zur Ver-
hängung von Sanktionen wegen Verletzung 

38 —  Frau Pehlivan verweist auf Art. 8 der Konvention, der das 
Recht auf Achtung des Familienlebens betrifft, sowie auf das 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
vom 21.  Dezember 2001 in der Rechtssache Sen/Nieder-
lande, Beschwerde Nr. 31465/46. Ich bin mit Frau Pehlivan 
der Meinung, dass diese vom Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte entwickelte Rechtsprechung für Personen 
in ihrer Situation relevant ist.

39 —  Urteil vom 16.  März 2000 (C-329/97, Slg. 2000, I-1487, 
Randnrn. 56 f.).
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administrativer Obliegenheiten ausgeführt, 
dass „[n]ach der ständigen Rechtsprechung 
zur Nichtbeachtung der Formalitäten, die 
eine unter dem Schutz des Gemeinschafts-
rechts stehende Person zum Nachweis ihres 
Aufenthaltsrechts zu beachten hat, … die 
Mitgliedstaaten für Verstöße gegen solche 
Obliegenheiten zwar Sanktionen verhängen 
[dürfen], die denen entsprechen, die bei ge-
ringfügigeren Zuwiderhandlungen von In-
ländern gelten; sie dürfen jedoch keine un-
verhältnismäßige Sanktion vorsehen, die eine 
Beeinträchtigung dieses Aufenthaltsrechts 
schaffen würde …“. Im Weiteren hat der Ge-
richtshof festgestellt, dass „[d]ies … insbeson-
dere bei Freiheitsstrafen und erst recht bei 
der Ausweisung der Fall [ist], die die Vernei-
nung des durch den Beschluss Nr. 1/80 ver-
liehenen und garantierten Aufenthaltsrechts 
selbst darstellt …“.

83. Was einen Verstoß gegen aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung erlassene Auflagen 
betrifft, muss Art. 14 Abs. 1 des Beschlusses 
Nr.  1/80 Anwendung finden. Die Grundsät-
ze der Rechtsprechung des Gerichtshofs zur 
Durchsetzung einer solchen Auflage müssen 
beachtet werden.  40 In diesem Kontext muss 
auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
beachtet werden. Um den allereinfachsten 
Fall anzuführen: Wird ein Familienangehö-
riger wegen einer relativ geringfügigen Ge-
schwindigkeitsübertretung verurteilt, wäre 
es völlig unverhältnismäßig, daraufhin seine 
Ausweisung zu betreiben.

40 —  Eine umfassendere Untersuchung von Art.  14 Abs.  1 des 
Beschlusses Nr.  1/80 und der Rechtsprechung zu dieser 
Vorschrift findet sich in meinen ebenfalls heute vorgeleg-
ten Schlussanträgen in der Rechtssache Bozkurt (C-303/08, 
Nrn. 71 ff.).

84. Aus Gründen der Vollständigkeit muss 
ich an dieser Stelle auch auf die Frage der 
Rechtssicherheit eingehen. Dieser Grundsatz 
gebietet, dass Rechtsvorschriften, vor allem 
dann, wenn sie nachteilige Folgen für Einzel-
ne haben können, klar, bestimmt und in ihren 
Auswirkungen vorhersehbar sein müssen. 
Diese Thematik wurde in der mündlichen 
Verhandlung ausgiebig erörtert und verdient 
auf jeden Fall eine Klärung.

85. Obwohl Frau Pehlivan verpflichtet war, 
die nationalen Behörden unverzüglich über 
ihre Eheschließung zu unterrichten, tat sie 
dies erst im Mai 2002, d. h. rund 16 Monate 
danach.  41

86. In der mündlichen Verhandlung hat Frau 
Pehlivan geltend gemacht, dass es in der bei 
ihrer Einreise erteilten Aufenthaltserlaubnis 
deutlich vermerkt worden wäre, wenn ihr 
Recht auf Einreise in die Niederlande auf ih-
rem Familienstand beruht hätte. In diesem 
Fall wäre ihrer Meinung nach — wenn nicht 
aufgrund anderer Umstände, so doch jeden-
falls notwendigerweise implizit — klar gewe-
sen, dass jede Änderung ihres Familienstands 
den zuständigen Behörden gemeldet werden 
muss. Ich verstehe das Vorbringen von Frau 
Pehlivan jedoch dahin (und ich verstehe das 
Vorbringen aller anderen Verfahrensbeteilig-
ten in der mündlichen Verhandlung nicht im 
Sinne einer gegenteiligen Argumentation), 
dass die Bedeutung ihres Familienstands als 
ledige Person an keiner Stelle in der ihr bei 
der Einreise in die Niederlande erteilten Auf-
enthaltserlaubnis erkennbar gewesen sei.

41 —  Vgl. oben, Nr. 18.
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87. Vielmehr hat sich herausgestellt, dass 
die Frau Pehlivan obliegende Verpflichtung 
zur Anzeige eines Familienstandswechsels 
dem Vc  2000, insbesondere dessen Ab-
schnitt B2/8.3  42, zu entnehmen ist. Aus die-
sem Dokument ergibt sich übrigens außer-
dem, dass genau die gleiche Situation auch 
dann eintritt, wenn die betreffende Person 
ein Kind gebiert, wie dies bei Frau Pehlivan 
während des fraglichen Dreijahreszeitraums 
der Fall war. Der Vc 2000 ist ein umfangrei-
ches Dokument. Er ist kein Bestandteil der 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften über 
Aufenthaltsrechte. Die niederländische Re-
gierung hat ihn in der mündlichen Verhand-
lung als ein „Verwaltungsdokument“ bezeich-
net, das politische Leitlinien für Beamte bei 
der Rechtsanwendung enthalte. Soweit ich 
sehe, hat niemand ernsthaft bestritten, dass 
es für einen Laien wie Frau Pehlivan nur mit 
größten Schwierigkeiten möglich oder so-
gar unmöglich ist, sich Zugang zu dem Do-
kument zu verschaffen und seinen Inhalt zu 
verstehen.

88. Angesichts dessen kann ich nicht erken-
nen, wie man begründet vertreten kann, Frau 
Pehlivan hätte wissen müssen, dass sie ihre 
Eheschließung den niederländischen Behör-
den anzuzeigen hatte. Das Versäumnis, sie 
über diese Pflicht aufzuklären, stellt einen 
offensichtlichen Verstoß gegen das Gebot der 
Rechtssicherheit dar. Bei einem Dokument 
(dem Vc 2000), das für Laien in der Lage von 
Frau Pehlivan praktisch unzugänglich ist, 
kann weder von inhaltlicher Klarheit noch 
von Bestimmtheit die Rede sein. Demnach 
liegt insoweit ein Verstoß gegen den Grund-
satz der Rechtssicherheit vor.

42 —  Oben in Nr. 15 angeführt.

Rechtslage nach Ablauf des in Art.  7 
Abs.  1 erster Gedankenstrich genannten 
Dreijahreszeitraums

89. Ich behandle diesen Fragenkreis abs-
trakt — nach der von mir vertretenen Auffas-
sung ist die Thematik für die Rechtsstellung 
von Frau Pehlivan ohne Belang. Angenom-
men, der in Art.  7 Abs.  1 erster Gedanken-
strich genannte Dreijahreszeitraum ist abge-
laufen. Der Familienangehörige hat während 
dieses Zeitraums eine seinen Aufenthalt be-
treffende Auflage verletzt, der Aufnahmestaat 
erfährt hiervon jedoch erst zu einem späteren 
Zeitpunkt. Kann der Mitgliedstaat rückwir-
kend wegen dieser Auflagenverletzung vor-
gehen? Ist der Mitgliedstaat insbesondere 
berechtigt, den Betreffenden auszuweisen? 
Greift der Einwand durch, das Vorgehen des 
Mitgliedstaats komme zu spät?

90. Alle Mitgliedstaaten, die Erklärungen 
abgeben haben, sind der Ansicht, dass es auf 
den Zeitpunkt des Tätigwerdens der nationa-
len Behörden nicht ankomme.

91. Frau Pehlivan und die Kommission ver-
treten die entgegengesetzte Auffassung. Nach 
Ablauf des Dreijahreszeitraums stünden dem 
betreffenden Familienangehörigen Rechte 
aus Art.  7 zu, die autonom seien und nicht 
mehr in Frage gestellt werden könnten.
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92. Das kann meines Erachtens nicht richtig 
sein.

93. Nach Art. 7 Abs. 1 erster Gedankenstrich 
ist Voraussetzung, dass die Familienange-
hörigen „dort seit mindestens drei Jahren 
ihren ordnungsgemäßen Wohnsitz haben“. 
Kriterium ist also nicht, ob der Betreffende 
einen Wohnsitz hat, sondern, ob er einen 
ordnungsgemäßen Wohnsitz hat. Nach mei-
nem Verständnis wollten die Verfasser des 
Beschlusses Nr.  1/80 mit dieser Formulie-
rung sagen, dass der Familienangehörige die 
materiell-rechtlichen Auflagen erfüllt haben 
muss, die mit seiner Aufenthaltserlaubnis bei 
der Einreise in das Hoheitsgebiet des betref-
fenden Mitgliedstaats und bei jeder Verlän-
gerung der Aufenthaltserlaubnis verbunden 
sind. Es kann nicht sein, dass eine Person 
durch den bloßen Aufenthalt im Hoheitsge-
biet des Staats ohne Weiteres Rechte erwer-
ben kann.

94. Der Gerichtshof hat sich zu diesem 
Punkt nicht im Hinblick auf Art. 7 geäußert. 
Allerdings ergab sich in der Rechtssache 
Kol  43 eine ähnliche Fragestellung im Hinblick 
auf Art. 6 des Beschlusses Nr. 1/80, bei der es 
um die Auslegung des in der genannten Vor-
schrift verwendeten Begriffs „ordnungsge-
mäße Beschäftigung“ ging. Der Gerichtshof 
hat entschieden, dass ein Arbeitnehmer keine 
Rechte nach jener Bestimmung während ei-
nes Zeitraums erwerben könne, für den eine 
Falscherklärung abgegeben worden sei. Die 
Aufenthaltserlaubnis des Betreffenden könne 
deshalb nach Aufdeckung der Falscherklä-
rung wieder in Frage gestellt werden.  44

43 —  Urteil oben in Fn. 9 angeführt.
44 —  Ebd., Randnr. 26.

95. Der Vorlagebeschluss enthält keinerlei 
Anhaltspunkte dafür, dass im Fall von Frau 
Pehlivan Betrug im Spiel war. Insbesondere 
deutet nichts darauf hin, dass die Ehe eine 
Scheinehe gewesen wäre. Angesichts meiner 
Ausführungen in der vorstehenden Nr.  88 
lässt sich auch nicht sagen, dass die Mittei-
lung von Informationen unterblieben wäre. 
Die deutsche Regierung trägt in ihren Erklä-
rungen vor, dass diese Unterlassung ein An-
haltspunkt für eine Täuschung sei. Ich sehe 
keine Grundlage für diesen Vortrag und wei-
se ihn dementsprechend zurück.

96. Nach Ansicht von Frau Pehlivan ver-
wehrt der Grundsatz des Vertrauensschutzes 
einem Mitgliedstaat, ein Aufenthaltsrecht 
nach Ablauf der drei Jahre in Frage zu stellen. 
Das Vertrauen des Familienangehörigen ist 
jedoch nur insoweit schutzwürdig, als es sich 
darauf erstreckt, nach Unterhaltung eines 
ordnungsgemäßen Wohnsitzes über einen 
Zeitraum von drei Jahren Rechte aus Art.  7 
Abs.  1 erster Gedankenstrich beanspruchen 
zu können. Die Ausführungen von Frau Peh-
livan scheinen mir daher fehlzugehen.

97. Frage 2 lautet, ob „eine andere europa-
rechtliche Bestimmung“ den zuständigen 
nationalen Behörden verwehrt, ein Aufent-
haltsrecht, das nach Art. 7 erworben worden 
sein soll, nach Ablauf des für den Erwerb von 
Rechten gemäß dieser Vorschrift maßgeben-
den Dreijahreszeitraums in Frage zu stellen.
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98. Ich habe bereits oben auf das Erforder-
nis hingewiesen, die Europäische Menschen-
rechtskonvention sowie die fundamentalen 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der 
Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes 
zu beachten. Alle diese Regeln können die 
Freiheit der nationalen Behörden definieren, 
in bestimmten Fällen in einer bestimmten 
Form vorzugehen. Sie lassen meines Erach-
tens jedoch den Grundsatz unberührt, dass 
ein solches Aufenthaltsrecht nach Ablauf der 
drei Jahre in Frage gestellt werden kann.

99. Wie in der vorstehenden Nr. 75 dargelegt, 
halte ich die von mir auf die Frage 1 b) vorge-
schlagene Antwort für ausreichend, um das 
nationale Gericht in die Lage zu versetzen, 
das Aufenthaltsrecht von Frau Pehlivan in 
den Niederlanden zu beurteilen. Falls es der 
Gerichtshof jedoch für erforderlich erachten 
sollte, die Fragen 1  a) und  2 zu behandeln, 

schlage ich die Antwort vor, dass Art.  7 
Abs. 1 erster Gedankenstrich des Beschlusses 
Nr.  1/80 es den zuständigen nationalen Be-
hörden nicht verwehrt, nach Ablauf des für 
den Erwerb von Rechten gemäß dieser Vor-
schrift maßgebenden Dreijahreszeitraums 
ein Aufenthaltsrecht, das gemäß Art.  7 er-
worben worden sein soll, in Frage zu stellen.

Frage 3 a) und Frage 3 b)

100. Angesichts der von mir vorgeschlage-
nen Antworten auf die Fragen 1 und 2 erüb-
rigt sich die Behandlung dieser Fragen.

Ergebnis

101. Demnach schlage ich dem Gerichtshof vor, die von der Rechtbank ’s-Gravenha-
ge vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:

1. Auf die Frage 1 b) ist zu antworten, dass Art. 7 Abs. 1 erster Gedankenstrich 
des Beschlusses Nr.  1/80 des Assoziationsrats EWG–Türkei dahin auszulegen 
ist, dass er es einem Mitgliedstaat verwehrt, während des in dieser Vorschrift 
genannten Zeitraums von drei Jahren zu bestimmen, dass ein zugelassener 



I - 5227

PEHLIVAN

Familienangehöriger, wenn er heiratet, keine Rechte nach dieser Vorschrift er-
wirbt, auch wenn er weiter bei dem türkischen Arbeitnehmer wohnt.

2. Falls es der Gerichtshof für erforderlich erachten sollte, die Fragen 1 a) und 2 zu 
behandeln, sind diese Fragen dahin zu beantworten, dass es Art. 7 Abs. 1 erster 
Gedankenstrich des Beschlusses Nr.  1/80 den zuständigen nationalen Behör-
den nicht verwehrt, nach Ablauf des für den Erwerb von Rechten gemäß dieser 
Vorschrift maßgebenden Dreijahreszeitraums ein Aufenthaltsrecht, das gemäß 
Art. 7 erworben worden sein soll, in Frage zu stellen.

3. Eine Beantwortung der Fragen 3 a) und 3 b) ist jedenfalls nicht erforderlich.
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